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A r t i k e l  1

1. Im Sinne dieses Übereinkommens gilt als „Diskriminie
rung“

a) jede Unterscheidung, Ausschließung oder Bevorzugung, 
die auf Grund der Rasse, 'der Hautf arbe, des Geschlechts, 
des Glaubensbekenntnisses, der politischen Meinung, der 
nationalen Abstammung oder der sozialen Herkunft vor
genommen wird und die dazu führt, die Gleichheit der 
Gelegenheiten oder der Behandlung in Beschäftigung 
oder Beruf aufzuheben oder zu beeinträchtigen;

b) jede andere Unterscheidung, Ausschließung oder Bevor
zugung, die dazu führt, die Gleichheit der Gelegenheiten 
oder der Behandlung in Beschäftigung oder Beruf aufzu
heben oder zu beeinträchtigen, und die von dem betref
fenden Mitglied nach Anhörung der maßgebenden Ar
beitgeber- und Arbeitnehmerverbände, soweit solche be
stehen, und anderer geeigneter Stellen bestimmt wird.

2. Eine Unterscheidung, Ausschließung oder Bevorzugung 
hinsichtlich einer bestimmten Beschäftigung, die in den Er
fordernissen dieser Beschäftigung begründet ist, gilt nicht als 
Diskriminierung.

3. Die Ausdrücke „Beschäftigung“ und „Beruf“ im Sinne 
dieses Übereinkommens umfassen die Zulassung zur Berufe
ausbildung, zur Beschäftigung und zu den einzelnen Berufen 
sowie die Bescliäftigungsbedingungen.

A r t i k e l  2

Jedes Mitglied, für das dieses Übereinkommen in Kraft ist, 
verpflichtet sich, eine innerstaatliche Politik festzulegen und 
zu verfolgen, die darauf abzielt, mit Methoden, die den inner
staatlichen Verhältnissen und Gepflogenheiten angepaßt sind, 
die Gleichheit der Gelegenheiten und der Behandlung in bezug 
auf Beschäftigung und Beruf zu fördern, um jegliche Diskri
minierung auf diesem Gebiet auszuschalten.

A r t i k e l  3

Jedes Mitglied, für das dieses Übereinkommen in Kraft ist, 
verpflichtet sich, mit Methoden, die den innerstaatlichen Ver
hältnissen und Gepflogenheiten angepaßt sind,

a) die Zusammenarbeit mit den Arbeitgeber- und Arbeit
nehmerverbänden und anderen geeigneten Stellen anzu
streben, um die Annahme und Befolgung dieser Politik 
zu fördern;

b) Gesetze zu erlassen und Erziehungsprogramme zu unter
stützen, die geeignet erscheinen, die Annahme und Be
folgung dieser Politik zu sichern;

c) alle gesetzlichen Bestimmungen aufzuheben und alle 
Verwaltungsvorschriften oder -gepflogenheiten abzuän- 
dem, die mit dieser Politik nicht in Einklamg stehen;

d) diese Politik in bezug auf die Beschäftigungen zu befol
gen, die der unmittelbaren Aufsicht einer staatlichen Be
hörde unterstehen;

e) für die Befolgung dieser Politik in bezug auf die Tätig
keit der Stellen und Einrichtungen der Berufsberatung, 
Berufsausbildung und Arbeitsvermittlung zu sorgen, die 
der Aufsicht einer staatlichen Behörde unterstehen;

f) in seinen Jahresberichten über die Durchführung des 
Übereinkommens die gemäß dieser Politik getroffenen 
Maßnahmen und die erzielten Ergebnisse bekanntzuge
ben.

A r t i k e l  4

Maßnahmen gegen eine Person, die in berechtigtem Ver
dacht einer gegen die Sicherheit des Staates gerichteten Betä-
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tigung steht oder die sich tatsächlich in solcher Weise betätigt, 
gelten nicht als Diskriminierung, vorausgesetzt, daß der be
treffenden Person das Recht der Berufung am eine nach lan
desüblicher Weise errichtete zuständige Instanz offensteht.

A r t i k e l  5

1. Die besonderen Schutz- oder Hilfsmaßnahmen, die in 
anderen Übereinkommen oder Empfehlungen der Internatio
nalen Arbeitskonferenz vorgesehen werden, gelten nicht als 
Diskriminierung.

2. Jedes Mitglied kann nach Anhörung der maßgebenden 
Arbeitgeber- und Arbeitnehmerverbände, soweit solche beste
hen, erklären, daß auch andere Sondermaßnahmen nicht als 
Diskriminierung gelten sollen, sofern diese auf die Berück
sichtigung der besonderen Bedürfnisse von Personen abzielen, 
die aus Gründen des Geschlechts, des Altars, der Behinde
rung, der Familienpflichten oder der sozialen oder kulturel
len Stellung anerkanntermaßen besonders schütz- oder hilfe
bedürftig sind.

A r t i k e l  6

Jedes Mitglied, das dieses Übereinkommen ratifiziert, ver
pflichtet sich, es nach den Bestimmungen der Verfassung der 
Internationalen Arbeitsorganisation auf die außerhalb des 
Mutterlandes gelegenen 'Gebiete anzuwenden.

A r t i k e l  7

Die förmlichen Ratifikationen dieses Übereinkommens sind 
dem Generaldirektor des Internationalen Arbeitsamtes zur 
Eintragung mitzuteilen.

A r t i k e l  8

1. Dieses Übereinkommen bindet nur diejenigen Mitglieder 
der Internationalen Arbeitsorganisation, deren Ratifikation 
durch den Generaldirektor eingetragen ist.

2. Es tritt in (Kraft zwölf Monate nachdem die Ratifikatio
nen zweier Mitglieder durch den Generaldirektor eingetragen 
worden sind,

3. In der Folge tritt dieses Übereinkommen für jedes Mit
glied zwölf Monate nach der Eintragung seiner Ratifikation 
in Kraft.

A r t i k e l  9

1. Jedes Mitglied, das dieses Übereinkommen ratifiziert hat, 
kanh es nach Ablauf von zehn Jahren, gerechnet von dem 
Tag, an dem es zum erstenmal in Kraft getreten ist, durch An
zeige an den Generaldirektor des Internationalen Arbeitsam
tes kündigen. Die Kündigung wird von diesem eingetragen. 
Ihre Wirkung tritt erst ein Jahr nach der Eintragung ein.

2. Jedes Mitglied, das dieses Übereinkommen ratifiziert hat 
und innerhalb eines Jahres nach. Ablauf des dm vorigen Ab
satz genannten Zeitraumes von zehn Jahren von dem in die
sem Artikel vorgesehenen Kündigungsrecht keinen Gebrauch 
macht, bleibt für einen weiteren Zeitraum von zehn Jahren 
gebunden. In der Folge kann es dieses Übereinkommen je
weils nach Ablauf eines Zeitraumes von zehn Jahren nach 
Maßgabe dieses Artikels kündigen.

A r t i k e l  10

1. Der Generaldirektor des Internationalen (Arbeitsamtes 
gibt, allen Mitgliedern der Internationalen Arbedtsorganisa- 
tion Kenntnis von der Eintragung aller Ratifikationen 'und


